
1208 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates XIII. GP 

18. 6. 1974 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX, mit 1. Jänner 1978 zu den Fälltigkeiten der vorge
dem das Bundesgesetz über die einmalige Ge- . schriebenen Halbjahr:e~annuitäten zulässig," 
währung einer Sonderbegünstigung für die 
vorzeitige Rückzahlung von Wohnbau dar
lehen der öffentlichen Hand geändert wird 

Der Naotionalrat h'.lt bieschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgiesetz vom 16. Juli 1971, BGBl. 
Nr. 336, über die einmalige Gewährung einer 
Sonderbegünsti&ung ,für die vorzeitige Rückzah
lung von Wohnba'Uldarlehen ,der öffentlichen 
Hand wQl1d w]e folgt g,eäIlidert: 

1. Dem Titel ,ist ,folg,enJder KJurznitel in Klam
mern anzufügen: 

,,(Rückzahlungsbegünstigungsgesetz )" 

2. Der § 2 Abs. 1 hat z,u Ji"uten: 
,,(1) Die hegünstirg'te Rückzahlung ist in der 

Zeit zwischen dem 1. Jänner 1972 und dem 

3. Der § 6 Albs. 2 hat zu }aullen: 

,,(2) Die TiLgung in Teilbeträgen ist nur in 
höchst:ens rdr,ei gleichbleibenden Beträgen in der 
Zej't zwischen 1. Jänner 1972 und dem 31. De
zemrbe·r 1977 zul1issig." 

4. Der § 7 Abs. 3 hat zu w:lIuten: 

,,{3) Diese Begehren (Abs. 1 und 2) sind bis 
spätestens 30. Septemher 1977 rbei den ,angeführ
ten S1lellen ,eiIliz,ubringen." 

Artikel II 

Die Zustänldigkeit rur Vollziehung dieses Bun
,desgesetzes richtet sic4 nach § 15 Abs. 2 des 
RückzahlungsbegtÜnstiiguIligsges6tzes, BGBl. 
Nr.336/1971. 
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2 1208 der Beilagen 

Erläuterungen 

Das 'Bundesgesetz vom 16. Juli 1971, BGBI. 
Nr. 336, über ldie einmalige Gewährungeine-r 
Sonderbegünstigung für Idie vorzeitige Rück.zah
,lung von Wohnbaudarlehen der öff,entliehen 
Ha·nd eröffnet den Da111ehensschuMnern die 
MögIichkeit, ihl1e Dar1ehensschu1d naeh dem 
Wohnb.a;uförderungSigesenz 1954, BGBl. Nr. 153, 
un'd dem Wohnbaufördel1ungsgesetz 1968, BGBI. 
Nr. 280/1967, bzw. Darlehen nach dem Bundes
gesetz vom 15. April 1921, betreffend Aiusgestal
tung des St,aat!ichen Wohnungsfürsorg,efonds zu 
,einem 'BuIlldes-Wohn- und Siedlungsfonds, 
BGBl. Nr. 252, und dem Wohnhaus-Wiederauf
baugesetz, BGBl. Nr. 130/1948, vorzeitig ~u 
uilgen. 

noch nicht erfo1gt ,ist. Um diesem Personenkr,eis 
die Möglichkeit ~u geben, von ,dieser Begünstti
gung GebraJUch zu machen, ist beabsich,tigt, diese 
Aktion um Wleiter,edrei Jahre bis 1977 (1. Jän
ner 1978) ~ verlängern. 

Im übrigen wind I:z)uden e!in~elnen B,estim
mungen des Entwurfes bemerkt: 

Zum Titel: 
Es hat 'sich - insbesondere im Hinblick. auf 

die Vollziehung -alszweckmäßig erwiesen, 
dem Bu,n,desgesetz einen :K!urznitel ~u geben. 

Zu § 2 Abs. 1 und § 6 Abs. 2: 
Die hier vorgesehenen iXJIlldel'ungen sind durch 

Verlängerung der Geltungsdauer des Bundes
gesetzes um Idl1ei Jahre bed~ng>t. 

Zu § 7 Abs. 3: 

Die einge,g,angen1en ,Beträg'e flossen zur Gänz,e 
dem W ohnbaJU 2m. Die Inanspruchnahme dieser 
Begünstigung ist zwar in letzter Zeit abgesun
ken, aber es besteht doch ein gewisses Inl\)eresse Die Verlängerung Ider Einbringru[)jgsfrist steht 
an dieser Aktion, weil diese Begünstigung für im Einklang mit der Vierlängel1ung der Gel
aUe Ba:ulichkeiten in Anspruch genommen wer- tungsdauer ,dieses BundeSigesetzes. 
den kann, für die öff,entliche W ohnba;uföl1de- Durch das V'odieg,ende Bu11ideSJgesetz wer,den 
rungsmittel his zum 1. September 1971 zuge- Belasnung'en ,des Bundes, ,die eine hudgetä're Ab
sichert wOl"den sind, a,ber festgestellt werden 'deckung erfordern wÜl1den, nicht ,erwachsen. 
konnte, 'daß in ~iner Reihe von ~äHen die Ein-I Eine VerWlal~ng&mehrarbeit ,des ~unde.s ~ritt 
tragung ,der Bigenuumsreehte ms Grundbruch durch das vorhegende Bundesgesetz meht eIn. 
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